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§ 51 LMSVG Ausfuhrberechtigung
 LMSVG - Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.01.2024

1. (1)Betriebe können beim Bundesamt für Verbrauchergesundheit einen Antrag auf Ausfuhrberechtigung stellen,

wenn sie diese Ausfuhrberechtigung auf Grund der Bestimmungen von Drittstaaten für die Ausfuhr von Waren

benötigen. Das Bundesamt für Verbrauchergesundheit hat den Betrieb vor Ort zu kontrollieren, ob die

Voraussetzungen erfüllt sind. Das Bundesamt für Verbrauchergesundheit hat Betrieben mit Bescheid die

Ausfuhrberechtigung zu erteilen, wenn festgestellt wird, dass

1. 1.der Antragsteller über betriebliche Einrichtungen verfügt, die den vom Bestimmungsland gestellten

Mindestanforderungen genügen, und

2. 2.die Einhaltung jener Mindestanforderungen des Bestimmungslandes gesichert ist, die sich auf die

hygienische Gewinnung und Behandlung von Waren beziehen.

Vom Bestimmungsland entsandte Fachexperten dürfen bei den Erhebungen anwesend sein. Eine Teilnahme von

nominierten Fachexperten im Wege der elektronischen Medien ist gleichfalls zulässig.

2. (2)Die Ausfuhrberechtigung ist durch das Bundesamt für Verbrauchergesundheit zu entziehen, wenn festgestellt

wird, dass die Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht mehr vorliegen. Das Bundesamt für

Verbrauchergesundheit kann die Ausfuhrberechtigung unter Setzung einer angemessenen Frist mit Bescheid

aussetzen, wenn festgestellt wird, dass die Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht mehr vorliegen und der

Betrieb gewährleisten kann, dass er die Mängel innerhalb der gesetzten Frist behebt. Die Ausfuhrberechtigung

kann auch durch den Betrieb zurückgelegt werden.

3. (3)Betriebe, denen eine Ausfuhrberechtigung erteilt worden ist, unterliegen der regelmäßigen amtlichen Kontrolle

durch das Bundesamt für Verbrauchergesundheit im Hinblick auf jene Anforderungen, die für die Ausfuhr in das

jeweilige Bestimmungsland wesentlich sind.
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